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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1983

Norm

EO §133

ZPO §84 II

Rechtssatz

Das Fehlen des Grundbuchsauszuges oder des Interessentenverzeichnisses stellt kein Hindernis für die Bewilligung des

Zwangsversteigerungsantrages dar. Wegen seiner Bedeutung für das weitere Verfahren wird dem betreibenden

Gläubiger jedoch aufzutragen sein, den Grundbuchsauszug bei sonstiger Einstellung des Versteigerungsverfahrens

binnen einer zu bestimmenden Frist vorzulegen.
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